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Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen
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Korrekturen nach dem 
Beteiligungsverfahren gem. § 13 BauGB 
sind in grün kenntlich gemacht

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), in der 
zuletzt geänderten Fassung.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO -) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. I 
1991 I S. 58).

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV. NRW. S. 256) (1), in der zuletzt geänderten Fassung.

Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV. NRW. S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG -) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. S. 926), in der zuletzt geänderten Fassung.

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl. I S.2585), in 
der zuletzt geänderten Fassung. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009
(BGBl. I S. 2542), in der zuletzt geänderten Fassung. 

Landschaftsgesetz NRW (LG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2000 (GV.NRW. S. 568) in 
der zuletzt geänderten Fassung.

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24.02.2010 (BGBl. I S. 94), in der zuletzt geänderten Fassung. 

RECHTSGRUNDLAGEN

ÄNDERUNGSVERFAHREN

Der Umwelt- und Planungsausschuss des Rates der Gemeinde hat am                   bzw.                   gem. 
§ 2 i.V.m. § 13 des Baugesetzbuches beschlossen, diese 30. Änderung des Bebauungsplanes 
aufzustellen. Dieser Beschluss ist am                    ortsüblich
bekannt gemacht worden.
Ostbevern, den

Bürgermeister 
Schindler

Die Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden hat gem. §§ 3 und 4 des Baugesetzbuches in der Zeit vom
                      bis                     einschließlich stattgefunden.
Ostbevern, den 

Bürgermeister 
Schindler

Der Rat der Gemeinde Ostbevern hat am                    gem. § 13 i.V.m. § 10 des Baugesetzbuches diese 
30. Änderung des Bebauungsplanes als Satzung beschlossen.
Ostbevern, den

Bürgermeister Schriftführer
Schindler

Gem. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches ist der Beschluss der 30. Änderung des Bebauungsplanes am
                   ortsüblich bekannt gemacht worden.
Mit dieser Bekanntmachung ist die 30. Änderung des Bebauungsplanes in Kraft getreten.
Ostbevern, den 

Bürgermeister
Schindler

Erweiterung der überbaubaren Fläche

Aufnahme der textlichen Festsetzung Nr. 3

Änderung der festgesetzten Firsthöhe von 7,00 m auf 6,00 m 

Ergänzung der Hauptfirstrichtung für den MI * - Bereich

Ergänzung der textlichen Festsetzung Nr. 2

FÜR DIE 30. VEREINFACHTE ÄNDERUNG
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, siehe textliche Festsetzung Nr. 3

3. In dem mit MI    gekennzeichneten Mischgebiet ist im Obergeschoss  ein zweites Vollgeschoss 
bauordnungsrechtlich zulässig, wenn die festgesetzte  Baukörperhöhe eingehalten wird.

*

3

Garagen und Carports sind ebenfalls in den mit   Ga/Ca    besonders gekennzeichneten Bereichen  zulässig


